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Beschluß 

der Gesetzgebenden Versammlung vom 5. Januar 1961 
betr. Anwendung der T. O. A. und der T. 0. B.: 

Auf die Arbeitsv.erhältnisse der im Bereich der Landeskirche beschäftigten 
Angestellten finden die Bestimmungen der T. 0. A. und auf die Arbeits
verhältnisse der beschäftigten Arbeiter die Bestimmungen der T. 0. B. ab 
sofort sinngemäße Anwendung. 

Beschluß 

der Gesetzgebenden Versammlung vom 5. Januar 1961 
betr. Unkostenpauschalen für Pastoren: 

Die durch Verovdnung vom 6. Juni 1955 �Gesetz- und Verordnungsblatt 
Band 3 vom 15. 1.2. 1955, Seite 14) testgesetzte Unkostenpauschale für Pa
storen wird rückwirkend ab 1. Oktober 1960 auf 50,- DM erlhö'ht. 

Ab 1. Ja1nuar 1961 wird den Pastoren für die Reinigung ihrer Amtszimmer 
eine monatliche Unkostenvergütung von 30,- DM gewährt. 

Beschluß 

der Gesetzgebenden Versammlung vom 24. März 1964 
betr. Entschädigung bei längerer Vakanz von Pfarrstellen: 

1. dem Landeskivchenrat obliegt es, unbesetzte Pfarrstellen alsbald zur
Besetzung zu bringen.

2. Für die Verwaltung von unbesetzten Pfarrstellen erhalten die Pastoren
eine Aufwandsentschädigung.

3. Die Aufwandsentschädigung wird auf 100,- DM monatlich festgesetzt.
Siie wird von der La!lldeskirehe gezahlt.

4. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1964 in Kl'laft.

Änderung der Geschäftsordnung 
der Gemeinsamen Kirchensteuerkammer der Ev.-Lutlh. La.ndeskir�e 

Schleswig-Holsteins, dell' Ev.-luth. Kirche in Lübeck 
und der ev.-luth. Landeskirche Eutin 

Vom 22. Juli 1960 

Die Gemeit1S1ame Kirchensteuerkammer hat auf ihrer Sitzung vom 9. August 
1965 in Lübeck• beschlossen, § 10 Absatz 3 ihrei:r Geschäftsordnung vom 22. 
Juli 1960 (Kirdll. Ges.- u. V.-Bl. der Ev.-Lubh. Landeskirche Schleswig-
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Holsteins 1961 S. 18 / Kirchl. Amtsbl. der E'v.-luth. 'Kird1e in Lübeck Neue 
Folge I. Band S. 73 / Kirchl. GVÖBL für die ev.-luth. Landeskirche Eutin 
III. Band S. 75) wie folgt zu ändern:

,1(3) der Beschluß ist alsbald schriftlich amufas1s1en." 

Die drei Landeskirchen haben der beschlossenen knderung die gemäß Ar
tikel 2 Absatz 3 Satz 2 des Kirchenvertrages über die G.emeinsame Kirchen
steuerkammer der Ev.-Lutih. Landeskirche Schleswig-Holsteins, der Ev .... 

luth. Kirche in Lübeck und der ev.-luth. Landeskirche Eutin vom 15. Januar 
1960 (Kirchl. Ges. -u; V.-Bl. der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins 
1960 S. 19 / Kirchl. Amtsbl. der E'v.-JutJh. Kird1e in Lübeck Neue Folge 
I. Band S. 41 / GVOBI. für die ev.-lutJh. Land:eskiriche Eutin. III. Ban(i S. 64)
erforderliche Zustimmung .erteilt.

Kiel, den 28. Dezember 1965

Evangeliscb-Lutheris,chies Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 
Ebse n 

Vorstehende Änderung der Geschäftsordnung wird !hiermit veröffentlicht. 

Der Landeskirchemat 

Rahmen-Gebührenordnung 

für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchengemeinden 
in der Landeskirche Eutin 

Vom 21. November 1966

I. Grabstellengebühren

§ 1

(1) Ein Grabnutzungsr.echt wird gegen Zahlung der ,Grabstellengebühr auf
die Dauer der Ruhefrist erworben.

(2) Es um:flaßt das Bestattungs- und Pflegerecht.

§ 2

Die Gebülhren für den Erwerb dies Nutzungsrechts betragen :ffu': 

A. Erdbestattungsgräber

1. Reihengräber 40,- DM bis 60,- DM 

2. Reihengräber :für Kinder bis zu 6 Jahren
(falls entspr. Grabfelder aus-
gelegt sind) 25,- DM bis 40,- DM _ 
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3. Walblgräber, pro Grabbreite 80,- DM bis 120,- ·DM 

4. Wahlgräber für Kinder bis zu 6 Jahren
(falls entspr. Grabfelder aus-
gelegt si'n.d) 50,- DM bis 80,- DM 

B. Umengrii,ber

1. Urnenreihengräber

2. Uirnenwaihlgräber

C. Zuschlag

30,- DM bis 50,- DM 

50,- DM bis 80,- DM 

für Walhlgräber und Urnenwahlgräber in be
sonderer Lage •�sie müssen in Listen oder
Zeichnungen ausgewiesen sein) 50 °/o bis 200 °/o 

§ 3

zu den Gebühren nach 
IA3und4 und IB2 

{l) Wird ein Kind unter einem Jahr in dem Grab der mtern oder Groß
eltecl. bestattet, so ist eine Zusatzgebühr ·von 10,--: J;>M zu zahlen, 

(2) Wird eine Aschenurne in einem Erdbestattungs-Wahlgrab zusätzlich
beigesetzt, so ist eine Zusatzgebühr von 30,- DM bis 50,- DM zu zahlen.

§ 4

Wird bei späteren Besllattungen in mehlrstelligen Wahlgräbern oder bei 
zusätzlichen Bestat�en die RUh.efrist über.schritten, so ist das Nutzung-s
recht für alle Grabstellen bis zum Ablauf der Ruhefrist zu verlängern. 
Als Gebühr wi.rd für jedes angefang'en!e Jahr der notwEnd.igen Verlänge. 
rung ein entsprechender Teilbetrag der jeweils geltenden Grabstellen
gebühr erhoben. 

§ 5

Das Pflegerecht für Wahlgräber kann für jede Grabstelle und für je fünf 
· Jalhr.e erworben werden. Die Gebühr wird dem § 4 Satz 2 entsprechend
berechnet.

II. Bestattungsgebühren

§ 6

(1} Die Bestaittungsgebühr umfaßt die Leistungen der Friedlhofsverwal:
tung für das Ausheben und Schließen des Grabes, die Aufbahrung und dik 
Beisetzung. 

Sie beträgt: 
a) für Personen über 6 Jahre
b) für Krnder bis zu 6 Jahren
c) für eine Umenbeisetzu.ng

120,- DM bis 180,- DM 
85,- DM bis 130,- DM 
$5,- DM bis .130,- DM 
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(2) Bei Bestattungen am Sonnabend kann ein Zuschlag zu den in Absatz 1

genannten GebÜ'l:lJren von 25 Prozent erhoben werden.

(3) Bei Beisetzung e�ner Frau mit iih.rem totgeborenen oder bald nach der
Geburt gestorbenen Kind tst für das Kind keine Gebilihr zu zahlen.

(4) Wierde•n totgeborene oder bald nach der Geburt gestorbene Zwilling,e
in einem Sarg bestattet, so ist die Gebühr nur für ein Kind zu entrichten.
(5) Wird ein Ehepaar gleicllzeitig bestattet, so wird für die zweite Be
stattung die Hälfte der Gebühren berechnet.

III. Gebühren für Umbettungen

§ 7
(1) Die Gebühr für das Ausgraben einer Leiche beträgt in jedem Falle
200,- DM bis 400,- DM.

(2) Die Gebühr für das Aus�aben einer Urne beträgt 50,- DM bis 80,- DM.

IV. Zusatzgebühren

§ 8

Für Sonderleistung:en werden erhoben: 
a) Für �wsätzliche Dekoration und für GesteILung Festsetzung durch den

von Sargträgerin Gemeindekirichenrat

b) Für Aufbewahrung einer Leiche über 4 Tage
hinaus, für jeden weiteren Tag 5,- DM bis 10,- DM

c) Aufbewahrung auswärts zu bestattender Lei
chen in der Leichenkammer fÜlr j,e angefan-
�ene 24 Stunden 5,- DM bis 10,- DM 

d) Abräumen von Wahlgräbern zur Bestattung 10,- DM bis 25,- DM
e) Abheben eines Gedenksteines oder einer 1Stein-

kan te bei B,estattungen 15,- DM bis 50,- DM 

V. Sondergebühren

� 9 
(1) Die Gebühren der§§ 1-7 gelten für Personen, die der ev.-luth.Kirche
angehören und im Bereich der Kirchengemeinde wohnen.

(2) Für die Eestattung von Pensonen, die der ev.-luth. Kirche angelhören,
aber außerhalb der Kirchengemeinde . wohnen, ist auf die Gebülhren ein
Zuschlag bis zu 50 Priooent zu zahlen. In begründeten Ausnahmefällen kann
der Gemeindekirchenrat von der Erhebung dieses Zuschlages absehen.

(3) Für Persone•n, die der ev.-luth. Kirche nicht angehören, ist auf die
Gebühren ein Zuschlag von 100 Prozent zu zaihlen.
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VI. Gebfllhren fiir gärtnerische Leistungen

§ 10

Es werden erhoben, sooft notwendig, für 

a) Abräwnen grob vernachlässigter Grabstätten

b) Sauberhalten unbelegter und unbepflanzter
Grabstätten, jährlich pro Grabbreite

c) Entfernen oder Austausch zu -groß gewor..: 

dener Bäume oder Hölzer auf G.räbern

d) Heckenschneiden

e) Eingreifen bei Grabmalen weg;en numgeln
der Standsi.cherheit bzw. bei Gefahr

f) für beantragte Leistung,en, die unter I- V
nicht aufgeführt sind

VII. Verwaltungsgebühren

§ 11

Verwaltungsgebühren werden erhoben für: 

a) Erwerbsurkunden, Gräberbuchauszüge, Ur
kunden über eine Verlängerung der Nut
zungszeit bzw. des Pflegerechts, Zweit
schriften V'On Urkunden, sonstige Urkunden
und Bescheinigun,gen

b) Umschreiben eines Walhl.gJrabes

c) Zulassung von Personen zur Ausübung ge
werblicher Arbeiten auf dem Friedhof (ins
besondere Bestattungsunternehmer, Stein
metz- und Gärtnereibetriebe) jährlich

d) Geneihmigung zur zusätzlichen Ausschmük
k(mg der Kirche oder der Friedhofska,pelle
dllll"ch Gärtner

e) Genehmigung zur Au:listellung
eines Grabmales

15,- DM bis 50,- DM 

15,- DM bis 50,- DM 

Eine Gebühr in Höhe 
der entstandenen Auf-'-

wendungen für Arbeit 

und Material mit einem 
Verwaltungszuschlag 

von 15 Prozent 

2,- DM bis 10,- DM 

5,- DM bi:s 20,- DM 

10,- DM bis 20,- DM 

10,� DM 

15 Prozent der Nut
zungsgebühr der Grab
stelle,, bei mehrstelligen 
Gräbern höchstens :fillr 
3 Grabstellen 
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VIII. Schlußbestimmungen 

§ 12

(1) Alle Friedlhofstgebühren sind im vorraus fällig ·bzw. bei der Antrag
stellung zu entrichten.

(2) Für alle Le�stu.ngen und Forderungen der Firiedhofsverwaltung ist
neben dem Nutzungsberechtigten der Antragsteller bzw. Auftraggeber
zahlungsverpfli:cht�t.
(3) In Ausnahmefällen kann die Friedthofsverwaltung Zahlungsfu'ist bzw. 
Ratenzahlungen gewälhren. 

Die vorstehende Ordnung ist von d-er Gesetzgebenden Versammlung als 
landeskir:chliche Rahmenordnung für den Erlaß von Friedhofsgebüh.ren
or-dnungen der Kirchengemeinden am 21.11.1966 beschl'OSsen und gemäß 
§ 42 landeskirchJ.ichen Verfassung vom 1.11.1947 z� 1.11.1967 in Kraft
gesetzt worden.

Der Landeskirchenrat 
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Beschluß 

der Gesetzgebenden Versammlung vom 9.1.1967 

betr. Bildung einer gemeinsamen Kammer für Amtszucht 

Dem Vertrage zur Bildung einer gemeinsamen Kammer für Amtszucht 
zwischen der Ev.-Lutih. Landeskirche Schleswig-Holstein, der Ev.-luth. 
Kiriche im Hamburgischen Staat, der E'v.-Luth. Kirche in Lübeck und der 
Ev.-Luth. Landeskirche Eutin vom 11. Oktober 1966 wirid zugestimmt. 

Die gemeinsame Kammer für Amtszucht gilt als DisziplinarkammeiJ." "im 
Sinne der §§ 18 ff des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschla1nd vom 11. 3. 1955 - Amtsblatt 19-54, Seite 84 -. 

Vertrag 

zur Bildung einer gemeinsamen Kammer für Amtszucht 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins, vertreten 
durich ihre Kirchenleitung, 
die Evangelisch-Lutiherische Kirche im Hamburgischen Staate, vertreten 
du11ch den Präsidenten des KircheMates, 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck, vertreten dtwch ilhre 
Kir.chenleitung,, u•nd 

die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin, vertreten durch den 
Landeskirchenrat, .. 

schließen folgenden Vertrag: 

Artikel 1 

Die vertragschließenden Kirchen bilden eine gemeinsame Kammer für 
Amtszucht. Die Kamrher führt die Bezeichnung „Kammer für Amtszucht 
der evangelisch-lu1Jherischen Kir:chen in Schleswig-Holstein und Hamburg". 

Artikel 2 

(1) Der Vorsitzende und die Beisitzer sowie deren Stellvertrieter werden
von den Kirchenleitungen der vertragschließenden Kirchen gemeinsam
bestellt.

(2.) Die Mitglieder der Kammer für Amtszucht und deren Stellvertreter 
w.erden wie folgt vorgeschlagen: 

a) der Vorsitzende,
ein beisitzender Pastor,
ein beisitzender Kirchenbeamter ,(Artikel 3),
der Stellvertreter des beisitzenden Kirchenbeamten,
der Stellvertreter des weiteren Beisitzers
dUJrch die EvangeLsiich-Lutherische Landeskiriche Schleswig-Holsteins,
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b) ein beisitzender Pastor,
der rechtskundige Beisitzer, der den Vorsitzenden vertritt,
der Stellv:eirtreter eines beisitzenden Pastors
durch die Evangelisch-Lutherische Kirche im Hamburgischen Staate,

c) ein weiterer Beisitzer,
der Stellvertreter eines beisitzenden Pastors,
der Stellvertreter des rechtskundigen Beisitzers
durch die Evangelisch-Lutheiris,che Kirche in Lübeck u1nd die Evan-
gelisch-Lutherische Landeskirche Eutin gemeinsam. ·

(3) Mitglieder der Kirchenleitungen und der obersten Verwaltungsbehör
den der vertragschließenden Ki!rchen dürfen nicht bestellt werden. Werden
gegen einen Vorges,chfagenen von einer vertragschlteßenden Kirche Be
denken erlhoben, so ist ein neuer Vorschlag zu machen.

(4) Die Bestelltmgsurkunden übel'lreicht der Vorsitzende doc Kirchenleitung
der EvangeUsch-Lutiherisch:en Landeskirche Schleswig-Holsteins im Namen
der vertragschließenden Kwchen; er nimmt zugleich die Verpflichtung vor.

Artikel 3 

(1) Im Verfahren .gegen einen Kirchenbeamten tritt der beisitzende Kir
chenbeamte f§ 132 des Amtszuchtg.eisetzes) an die Stelle des im Lebensalter
jüngeren beisitzenden Pastors.

(2) Im Verfahren .gegen einen Kirchenbeamten des höheren Dienstes, der
Mitglied einer obersten kirchlichen Verwaltungsbeihörde ist, ist beisitzen
der Kirch.enbeamter ein Kirchenbeamter des höheren Dienstes, der einer
obersten k:iirchli,chen Verwaltungsbehörde einer anderen Gliedkirche der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche an.gehört. Die Evangelisch
Lutherische Landeskirch:e Hannovers wird um Vorschläge gebeten.

Artikel 4 

Maßgebend für das Verfalhren sind die DisziplinM"gesetze derj.enigen Lan
deskirche, in derien Dienst der Beschuldigte steht. 

Artiklel 5 

. Der V1orsitzein:de der Kammer für Amtszucht bestellt als !Schriftführer 
einen Kirchenbeamten einer der Verwaltungsbehörden der vertragschlie-
ßenden Kirchen 

Artikel 6 

Unkosten, die den Mitgliedern der Kammer für Amtszucht entstehen, 
werden ihnen nach GrundsätZlen erstattet, die die vertragschließenden 
Kirchen besonders vereinbaren. 
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Artikel 7 

Die Kosten der Kammer für Amtszucht, soweit es sich nicht um Ver

falhrenskosten handel t, tragen die verbragschließ.enden Kivchen n ach Maß
gabe des Umlageschlüssels der ElKD. 

Artikel 8 

Senat für Amtszucht ist der von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Km-ehe Deutschlands gebildete Senat für Amtsrucht. 

Hamburg, den 28. September 1966

gez. D. W ö I b e r 

(Bischof D. Hans-Otto Wölber) 

Präsident des Kirchenrats der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Hambu:rgischen Staate 

Eutin, den 4. Oktober 1966

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin 
Der La!ndeskirchenrat 

gez. K ieckb u sch 

Bischof 
Vorsitzender des Landeskirchenrats 

Lübeck, den 5. Oktober 1966 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck

Die Kirchenleitung 

gez. D. H. Meye r 
(Bischof Prof. D. Mey.er DD) 

Kiel, den 11. Oktober 1966

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein s 

In Vertretung: 

gez. Dr. Fr. Hü b n eT 
Bischof 

(Vorsitzender der Kirchenleitung) 

gez. Dr. Gr auh•edi ng 

(Präsident des Ev.-Luth. Landeskirchenamts 
als Mitglied der Kirchenleitung) 



Ki r c h e n g e setz 

zu dem Vertrag zwischen dem Land Schleswig=Holstein und den 

evangelischen Landeskirchen Schleswig=Holsteins 

vom 6. Mai 1957 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1

(1) Dem in Kiel am 23. April 1957 unterzeichneten Vertrag zwischen dem
Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen in
Schleswig-Holstein und der am gleichen Tage unterzeichneten Zusatzver
einbarung zu diesem Vertrage wird zugestimmt.

(2) Der Vertrag und die Zusatzverei nbarung werden nachstehend ver
öffentlicht.

Vertrag zwischen dem Land Schleswig•Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig•Holstein 

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten dmch den Ministerpräsidenten, 
.und 
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins, vertreten 
durch ihre Kirchenleitung, 
die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck, vertreten durch ihre 
Kirchenleitung, 
die evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin, vertreten durch ihren 
Landeskirchenrat, 
geleitet von dem Wunsch, das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem 
La1I1de und den Kirchen zu festigen und zu fördern, 
ausgehend von der Tatsache, daß der Vertrag der evangelischen Landes
kirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 nebst d:em dazuge
hörenden Schlußprotokoll zwi,schen der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Schleswig-Holsteins und dem Lande unbestritten in Geltung 
steht, 
haben in ÜbereinstimmUillg über den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen 
und ihre Eigenständigkeit beschlossen, 
diesen Vertrag im Si!llne echter freiheitlicher Ordnung fortzubilden und 
zur einheitlichen Gestaltung des Verhältnisses des Landes zu den Kirchen 
wie folgt zu fassen: 

Ar t ike l 1 
Das Land Schleswig-Holstein gewährt der Freiheit, den evangelischen 

Glauben zu bekennen und auszuüben, den gesetzlichen Schutz. 

Ar t ik e l  2 
(1) Die Kirchen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig

innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. 
(2) Die Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und aus ihnen gebilde

ten Verbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ihr Dienst ist 
öffentlicher Dienst. 



Ar t ikel 3 
(1} Die Kirchenleitungen und die Landesregieru:ng werden zur Pflege 

ihrer Beziehungen regebnäßige Begeg:ruungen anstreben. Sie werden sich 
vor Regelung von Angelegenheiten, die die beiderseitigen Interessen be
rühren, miteinander ins Benehmen setzen urnd sich jederzeit zu einer 
Besprechung solcher Fragen zur Verfügung stellen. 

(2) Die· Kirchen werden untereinander eine enge Verbindung aufneh
men, um ihre Anliegen gegenüber dem Land einheitlich. zu vertreten. 
Zu diesem Zweck werden sie gemeinsame Bevollmächtigte bestellen und 
eine Geschäftsstelle am Sitz der Landesregierung einrichten. 

Ar t i k e l  4 

(1} Die evangelische Theologische Fakultät an der Universität Kiel 
bleibt für die wissenschaftliche Vor bildung der Geistlichen bestehen. 

(2) Vor der Anstellung eines ordentlichen oder außerordentlichen Pro
fesisorß an der Theologiscllen Fakultät Kiel wirc;J. den Kirchen Gelegenheit 
zu gutachtlicher Äußerung in Bezug auf Bekenntnis und Lehre gegeben. 

(3) Der evangelische Universitätsprediger wird im Einvernehmen mit
der Evangelfäch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins· ernannt. 

Ar t i k e l  5 

(1) Die wissenschaftliche Vorbildung der Lehrkräfte in evangelischer
Religionspädagogik an der Universität Kiel, den Pädagogischen Hoch
schulen ·und, soweit erforderlich, weiteren Ausbi.ldUD1gsstätten wird er
möglicllt. Soweit di.H"ch diese Ausbildungsstätten der Bedarf an Re
ligionslehrern. nicht gedeckt wird und die erforderlichen Lehrkräfte nicht 
anderweitig zur Verfügung stehen, bleibt es den Kirchen. überlassen, im 
Einvernehmen mit dem Land kirchliche Ausbildungsstätten zu errichten. 
Die Höhe der vom Land 2lU erstattenden Kosten bleibt besonderer Ver
einbarung vorbehalten. 

(2) Bei der Ans.tel1ung der Dozenten für evangelische Religion und
Methodik des Religionsunterrichts an den Pädagogischen Hochschulen des 
Landes wird entsprechend Artikel 4 A bsatz 2 verfahren. Der Wechsel von 
einer Pädagogiscllen Hochschule des Landes zu einer anderen gilt nicht 
als Anstellung im Sinne dieser Bestimmung. Die Sätze 1 und 2 dieses 
A bsatzes gelten entsprechend für andere Ausbildungsstätten des Landes. 
Soweit die Kirchen nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 kirchliche Aus
bildungsstätten schafien

i werden die Lehrkräfte im Einvernehmen mit 
dem Land ·angestellt. 

(3) Bei der ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen wirkt für
die Prüfung in evangeliscller Religion ein Vertreter · der Kirchen als 
stimmberechtigtes Mitglied des Prüfungsausscll.usses mit. Die Lehrbefä- · 
higung. für den. Religionsunterricht wird. im Einvernehmen mit. dem 
Vertreter der Kirchen: erteilt. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die zweite Prüfung für das Lehramt
an Volksschulen und für die Prüfung für dias Lehramt an Mittelschulen, 
soweit die Lehrbefähigung für den Religionsunterricht nicht bereits bei 
der ersten Prüftmg für das Lehramt an Volki.sschulen erworben ist, so
wie für die Prüfung. für das Lehramt an berufsbildenden Schulen und 
für die Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an höheren Schulen. 

(5) Bei Prüfungen an kirchlichen Ausbildungsstättten im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 wirkt ein Vertreter des Landes als ·stimmberechtigtes 
Mitglied des Prüfungsausschusses mit. Die Lehrbefiihigung für den Re
ligionsunterricht wird gemäß Abs:atz 3 Satz 2 erteilt. 



A r t ik e l  6 
(1) Die Vertragschließenden sind sich im Hinblick auf die Zugehörigkeit

des größten Teils der Schüler und Lehrer des Landes zum christlichen 
Glauben darin einig, daß die in Artikel 6 Absatz 3 der Landessatzung für 
Schleswig-Holstein genannten Gemeinschaftsschulen christlichen Grund
ch·arakter haben. 

(2) . In ihnen werden die Schüler ohne Unterschied des Bekenntnisses
und der Weltanschauung zusammengefaßt. In Erziehung und Unterricht 
ist auf die Empfindrungen Andersdenkender Rücksicht zu nehmen. Bei 
der Besetzung der Lehrerstellen soll, U111bescha.det der Artikel 3 Absatz 3, 
7 Absatz 3 Satz 3 und 33 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland, nach Möglichkeit die bekenntnismäßige Zusam-
mensetzung der Schülerschaft berücksichtigt werden. 

(3) Der evangelische Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an
den öffentlichen Schulen. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen ver
pflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Lehrer, die keiner 
evangelischen Kirche angehören, dürfen für die Erteilung von evangeli
schem Religionsunterricht nicht hera.ngewgen werden; Ausnahmen sind 
im Einvernehmen mit der zuständigen Kirche zulässig. 

(4) Der Religionsunterricht wird in übereinstimmung mit den Grund
sätzen der evangelisch-lutherischen Kirche erteilt. Die Lehrplanrichtlinien 
für den evangelischen Religionsunterricht, die auch die Wochenstunden
zahlen festsetzen sollen, werden im Einvernehmen mit den Kirchen auf
gestellt und die Lehrbücher im Einvernehmen mit 1hnen zugelassen. 

(5) Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts behält die Kirche das
Recht der Einsichtnahme in den evangelischen Religionsunterricht der 
öffentlichen Schulen. Sie übt dieses Recht durch den zuständigen Schul
aufsichtsbeamten aus, sofern dieser der evangelisch-Lutherischen Kirche 
angehört und die Befähigung zur Erteilung von Religionsunter richt be
sitzt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor oder verzichtet der Be
treffende auf die Beauftragung, so bestellt das Land im Einvernehmen 
mit der Kirche andere Schulaufsichtsbeamte oder geeignete Lehrkräfte 
der .entsprechenden Schulart. 

(6) Geistliche und sonstige kirchliche Lehrkräfte bedürfen für die Er
teilung des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen des staatlichen 
Lehrauftrages. Sie unterstehen in Ausübung dieses Lehrauftrages der 
staatlich en Schulaufsicht. 

Art ike l 7 
Die Kirchen haben das Recht, Privatschulen einzurichten. Das Land 

wird diese Schulen, sofern sie die dazu allgemein erforderlichen Voraus
setzungen erfüllen, genehmigen und ihnen die Anerkennung gewähren. 
Das Land wird diesen Schulen die gleiche Rechtsstellung gewähren: wie 
allen anderen Privatschulen. 

A r t ik e l  8 
(1) In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen Anstalten des

Landes werden die Kirchen zu seelsorgerlichen Besuchen und kirchlichen · 
Handlungen zugelassen. Bei der Genehmigung von Anstalten anderer 
Unternehmen wird das Land tunlichst da.hinwirken, daß die Anstalts
pflegling,e entsprechend seelsorgerlich betreut werden können. 

(2) Wird in den vom Land betriebenen Anstalten eine regelmäßige
Seelsorge eingerichtet und werden hierfür Geistliche haupt- oder neben
amtlich angestellt, so wird der Geistliche vom Land im Einvernehmen 
mit der zuständig,en Kirche bestellt. Die Kirche wird in einem solchen 
Falle dem Geistlichen, unbeschadet seines Dienstverhältnisses mit dem 
Land, die pfarramtlichen Aufgaben übertragen. 



(3) Die vom Land bestellten Geistlichen unterstehen, unbeschadet der
Disziplinargewalt des Landes, der geistlichen und diszi plinaren Aufsicht 
der zuständigen Kirche, soweit es sich um die Ausübung der durch die 
Ordination erworbenen Rechte handelt. Das. Land wird einen Geistlichen, 
sobald er die durch die Ordination erworbenen Rechte verloren hat, zu 
pfarramtlichem Dienst in staatlichen Einrichtungen nicht mehr zulassen. 

A r t ik e l  9 

(1) In das leitende geistliche Amt .einer Kirche, dessen Besetzung nicht
auf einer Wahl oder Berufung durch eine Synode beruht, wird niemand 
berufen werden, von dem nicht die Kirche durch eine Anfrage bei dem 
Land festgestellt hat, daß Bedenken politischer Art gegen ihn nicht be
stehen. Wird da's Amt auf Grund einer Wahl oder einer Berufung durch 
eine Synode besetzt, so zeigt die Kirche dem L�nd die Vakanz an und 
teilt ihm später die Person des neuen Amtsträgers mit. 

(2) Als Politische Bedenmen im Sinne des Absatzes 1 gelten nur s-taa�
politische, nicht da-gegen kirchliche oder parteipolitische. Bei etwaigen 
Meinüngsverschiedenheiten hierüber (Artikel 28) wird das Land auf 
Wunsch die .Tatsachen angeben, aus denen es die Bedenkien herleitet. Die 
Feststellung bestrittener Tatsachen wird im Falle des Absatzes 1 Satz 1 
auf Antrag einem von der Kirche und dem Land gemeinsam zu bestellen
den Ausschuß übertragen, der zu Beweiserhebungen und Amtshjlfeer
suchen nach den für Verwaltungsgerichte geltenden Vorschriften be
fugt ist. 

A r t ik e l  10 

(1) Die Kjrchen werden einen Geistlichen als Vorsitzenden oder -Mit
glied ein,er Behörde der Kirchenleitung oder einer böheren kirchlichen 
Verwaltungsbehörde, wie auch als Leiter oder Lehrer an einer der prak
tischen Vorbildung von Geistlichen gewi dmeten Anstalt nur anstellen, 
wenn er 

a) Deutsch.er im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes
für die Bundesr�publik . Deutschland ist und

b) ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deut
schen staatlichen Hochschule zurückgelegt hat.

(2) Wird in einem solchen Amt ein Nichtgeis.tlicher angestellt, so gilt
die Vorschrift des Absatzes 1 zu a. 

(3) Im Einvernehmen mi t dem Land kann von den in Absatz 1 und 2
genannten Erfordernissen abgesehen werden; insbesondere kann das 
Studium an · anderen deutschsprachigen Hochschulen als den in Absatz 1 
zu b genannten anerkannt werden. 

(4) Die Personalien der in Absatz 1 und 2 genannten· Amtsträger wer-
den dem Land mitgeteilt. 

Artikel 11 

Für die Anstellung von Geistlichen gelten die in Artikel 10 Absatz 1 
zu: a und b genannten Erfordernisse. Artikel 10 Absatz 3 findet Anwen
dung. 

Artikel 12 

(1) Kirchengesetze, k,i.rchliche Notverordnungen und Satzungen, welche
die vermögensrechtliche Vertretung der Kirchen, Propsteien, Kirchen
gemeinden und der aus ihnen gebildeten Verbände betreffen, werden 
dem Land vorgelegt. Das Land kann Einspruch erheben, wenn die Vor
schriften eine geordnete vermögensrechtliche Vertretung nicht gewähr
leisten. 



(2) Der Einspruch ist innerhalb eines Monats vom Tage der Vorlegung
an zulässig. Über den Einspruch entscheidet auf Klage der Kirche ein 
von den Vertragschließenden zu benennendes Schiedsgericht. Die Klage 
ist bis zum Ablauf eines Monats nach Einlegung des Einspruchs zulässig. 

(3) Solange nicht die Einspruchsfrist abgelaufen, auf das Einsprucj:ls
recht verzichtet, der Einsprucl:i zurückgenommen oder durch das Schieds
gericht für unbegründet erklärt worden ist, werden die im Abs·atz 1 ge
nannten Vorschriften nicht in Kraft gesetzt werden. 

A r t ikel 13 
(1) Die Kirchen werden Beschlüsse über die Bildung und Verände

rungen von Propsteien, Kirchengemeinden und aus ihnen gebildeten Ver
bänden einen Monat vor Ausfertigung der Organisationsurkunde dem 
Land mitteilen. 

(2) Das Land wirkt bei der Bildung und Veränderung kirchlicher An
stalten und Stiftungen mit eigener_ Rechtspersönlichkeit nach Richtlinien 
mit,- die mit den Kirchen vereinbart werden. 

A r t i k e l  1 4  
(1) Kirchensteuergesetze und -verordnungen werden dem Land vorge

legt. Das Land kann Einspruch erheben, wenn 
a) durch sie die Einheitlichkeit der Kirchensteuerordnungen der

Kirchen beeinträchtigt wird,.
b) sie nicht mit den staatlichen Steuerbes-timmungen in Einklang

stehen.
Im übrigen gelten die Absätze 2 und 3 des Artikels 12 entsprechend. 
(2) Bei der Festsetzung der Kirchensteuerhebesätze werden sich die 

Kirchen maßgeblich davon leiten lassen, 
a) daß das Aufkommen an Kirchensteuern den notwendigen Be

darf der Kirche ·nicht übersteigt, 
b) daß durch die Höhe der Kirchensteuern die Leistung·sfähigkeit

der Steuerpflichtigen allgemein nicht überfordert wird,
c) daß die Höhe der Kirchensteuern das Einkommensteueraufkom

. men nicht in einem mit den ·Interessen des Staates unvereinba
ren Maße vermindert.

Die Kirchen verständigen sich über eine einheitliche Höhe der von den 
Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern. 

(3) Die. Kirchensteuerhebesätze bedürfen der Genehmigung des Landes.
Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn 

a) der Kirchensteuerhebesatz den der Mehrheit der Landeskirchen 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht übersteigt oder

b) die Kirchen nachweisen, daß die Höhe der Kirchensteuerhebe
sätze durch den notwendigen Bedarf bedingt ist.

(4) Die Genehmigung gilt 'als erteilt, wenn sie nicht bis zum Ablauf 
eines Monats nach der Vorlegung des Beschlusses ausdrücklich versagt 
wird. Gegen die Versagung der Genehmigung ist die Klage bei einem von 
den Vertragschließenden zu benennenden Schiedsgericht gegeben. Artikel 
12 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 gelten entsprechend. 

(5) Wer_ zur Kirchensteuer herangezogen ist, kann gegen die letztin
stanzliche kirchliche Entscheidung das zuständige Gericht anrufen. 

(6) Die Kirchensteuern werden auf Antrag im Verwaltungszwang;sver
fahren eingezogen. Das Land bestimmt die Vollstreckungsbehörde. 



(7) Den Kirchen, Propsteien, ihren Kirchengemeinden und aus ihnen
gebildeten Verbänden werden von den zuständigen Staats- und Gemein
debehörden die Unterlagen mitgeteilt, deren sie zur Durchführung, der 
Besteuerung und für die Feststellung ihrer Anteile bedürfen. 

Ar t ike l 15 

(l) Die nach der Einkommen- (Lohn-)steuer bemessene Kirchensteuer
und die Mindestkirchensteuer werden durch die Finanzbehörden gegen 
Erstattung, der entstehenden Kosten verwaltet; von Arbeitnehmern wer
den diese Kirchensteuern im Wege des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
erhoben. 

(2) Die Festsetzung und die Hebung der örtlich erhobenen Kirchensteu
erµ können dw:ch Vereinbarung zwischen Kirchengemeinde und politi
scher Gemeinde der letzteren gegen Ersatz der entstehenden Kosten über
tragen werden. 

A r t ik e l  16 

(1) Die Kirchen und Kirchengemeinden sind berechtigt, von ihren An
gehörigen freiwillige Gaben für kirchliche Zwecke zu sammeln, 

(2) Jede Kirche kann alljährlich in ihrem Gebiet eine Haussammlung
zum Besten ihrer bedürftigen Gemeinden ohne besondere staatliche Er
mächtigung veranstalten. Die Zeit der Sammlung wird im Benehmen mit 
dem Land festgesetzt. 

Ar t ike l 17 

Auf Landesrecht beruhende Gebührenbefreiungen des Landes und der 
Gemeinden gelten auch für die Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden 
und die aus ihnen gebildeten Verbände sowie für Anstalten und Stif
tt.ingen. 

A r tike l 18 

(1) Das Land zahlt an die Kirchen vom 1. April 1957 ab als Dotation für
kirchenregimentliche Zwecke, als Zuschüsse für Zwecke der Pfarrbesol"' 
dung und ,-versorgung sowie zum Ausgleich der in Artikel 19 und 20 ge
nannten Verpflichtungen jährlich DM 2,9 Millionen (Staatsleistung an die 
evangelischen Landeskirchen). Der Betrag ist in seiner Höhe den Ver
änderungen der Besoldung der Landesbeamten anzupassen. Ein Ver
wendungsnachweis g,emäß § 64a der Reichshaushaltsordnung wird nicht 
gefordert. Durch Vereinbarung der Kirchen untereinander wird der An
spruch,auf die Staatsleistung auf die Kirchen aufgeteilt. 

(2) Für eine Ablösung gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Artikel 138 Absatz 1 der 
Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 bleibt die bisherige 
Rechtslage maßgebend. Das Land wird eine Ablösung nicht, ohne Zu
stimmung der Kirchen durchführen. 

Artike l 1 9

(1) Das Land überträgt das Eigentum am Schleswiger Dom mit den
Nebengebäuden Süderdomstraße 11, lla und 13 auf die Evangelisch-Lu
therische Landeskirche Schleswig-Holsteins. Hierbei wird Grunderwerbs
steuer nicht erhoben; das gleiche gilt für eine etwaige Weiterübertragung 
auf die Domgemeinde, wenn das Eigentum innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages übergeht. 

(2) Das Land überträgt seine Rechte an den zum Predigerseminar Preetz
gehörenden Gebäuden auf die Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Schleswig-Hol-steins. 

, , 



(3) Da'S kirchliche Nutzungsrecht a n  Kapelle und Sakristei des Klosters
Cism:ar bleibt in dem bisherigen Umfang erhalten. 

(4) Die bisherige Baulast des Landes für den Schleswiger Dom und das
Predigerseminar Preetz wird durch Artikel 18 abgelöst. 

Ar t i ke l  20 
(1) Die Kirchen stellen das Land von allen Verpflichtungen zu Geld

und Sachleistungen an die Kirchengemeinden, die Pfarr- und Küsterstel
len, insbesondere von denen zur baulichen Unterhaltung von Gebäuden 
frei. 

(2) Die bisherigen Verpflichtungen des Landes werden durch Artikel 18
abgelöst. 

Arti ke l 21 
Anleihen der Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und der aus ihnen 

gebildeten ·Verbände im Sinne des Artikels 74 des Preußischen Ausfüh
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch bedürfen der staatlichen 
Genehmigung. 

Art ike l 22 
(1) Die im Eigentum der Kirchengemeinden stehenden Friedhöfe ge

nießen in demselben Umfang wie die Kommunalfriedhöfe den staatlichen 
Schutz. 

(2) · Die Kirchengemeinden sind berechtigt, neue Friedhöfe anzulegen.
(3) Die Friedhofsgebühren werden auf Antrag im Verwaltungszwangs

verfahren eingezogen. Das Land bestimmt die Vollstreckungsbehörde. 

Arti kel 23 
(i) Das Land gewäh rleistet den Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden

und den aus ihnen gebildeten Verbänden sowie Anstalten- und Stütungen 
das Eigentum und andere Rechte an ihren Vermögen im Umfange des 
Artikels 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in 
Verbindung mit Artikel 138 Absatz 2 der Verfassung des Deutschen Reichs 
vom 11. August 1919 . 

(2) Die Landesbeh\irden werden bei Anwendung enteignungsrechtlicher
Vorschriften auf kirchliches Eigentum im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen die kirchlicllen Belange berücksichtigen. Beabsichti
gen die Kirchen in Fällen der Enteignung oder der Veräußerung 
kirchlicher Grundstücke zur Vermeidung der Enteignung Ersatzgrund"' 
stücke zu erwerben, werden die Landesbehörden ihnen Genehmig.ungen, 
die nach besonderen Vorschrüten des Grundstücksverkehrs erforderlich 
sind, im Rahmen der ge1tenden gesetzlichen Bestimmungen in gleicher 
Weise wie anderen Personen erteilen. 

Ar t ik e l 2 4
(1) Im Verfahren vor den Kircllengerichten und in förmlichen ·Diszi

plinarverfahren gegen Geistliche und Kirchenbeamte sind 
1. die Kirchengerichte berechtigt, Zeugen und Sachverständige zu

vereidigen,
2. die Amtsgerichte des Landes verpflichtet, Rechtshilfeersuchen

stattzugeben.
(2) Dies gilt nicht für Verfahren wegen Verletzung der Lehrverpflich

tung. 
Ar t i ke l  25 

Die Kirchen werden der Erhaltung und Pflege denkmalswichtiger 
Gebäude nebst den dazugehörenden Grundstücken und sonstigen Gegen
ständen ·ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. Sie werden Veräuße-



rungen oder Umgestaltungen nur im Benehmen mit den Stellen der 
staatlichen Denkmalpflege vornehmen. Sie werden dafür sorgen, daß 
die Kfrchengemeinden und· die der kirchlichen Aufsicht unterstehenden 
Verbände entsprechend verfahren. Im übrigen finden auch auf den ·kirch
lichen Bereich die Vorschriften eines etwa zu erlassenden Denkmal
schutzgesetzes Anwendung, soweit die Kirchen nicht im Benehmen mit 
dem Land eigene Vomch.riften erlassen. 

Ar t i k e l  26 
Die landesrechtlich.en Vorschriften über nicht mit Lasten verbundene 

Patronate werden, soweit �ie staatliche Normen sind, aufgehoben. Das
selbe gilt für die mit Lasten verbundenen Patronate, sobald die Betei
ligten sich über die Ablösung der Lasten geeinigt haben, die Ablösung 
auf Grund landesgesetzlicher Regelung stattfindet oder der Patron von 
den Lasten freigestellt wird. 

Arti k e l  2 7
Die nach Artikel 17 Absatz 1 des Preußischen Staatsgesetzes betreffend 

die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen vom 8. April 
1924 (Gesetzsammlung · Seite 221) der Staatsbehörde obliegenden Aufga
ben gehen auf die obersten Verwaltungsbehörden der Kirche über. 

Ar t i k e l  28 
Die Kirchenleitungen und die Landesregierung werden eine etwa in 

Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit über die 
Auslegung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen. 

Arti k e l  29 
(1) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen

in Kiel ausgetauscht werden. Er tritt mit dem Tage ihres Austausches in 
Kraft. 

(2) .Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages treten die sei
nen Bestimmungen entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft, insbe
sondere das Preußische Staatsgesetz betreffend die Kirchenverfassungen 
der evangelischen Landeskirchen vom 8. April 1924 (Gesetzsammlung 
Seite 221). Es verbleibt jedoch bis zu .anderweitiger bundesgesetzlicher 
Regelung bei der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und nach Maß
gabe· des Artikels 27 dieses Vertrages bei der Zuständigkeit der Verwal
tungsbehörden für die Entscheidung über öffentlich-rechtliche Verpflich
tungen zur Aufbnngung der Baukosten für Neu- und Reparaturbauten 
bei Kirchen-, Pfarr- und Küstergebäuden, wenn · die Küsterei mit der 
Schule nicht verbunden ist, sowie über die Verteilung derselben auf Kir
chengemeinden, kirchliche Verbände und Drittverpflichtete gemäß . Ar
tikel 17 Absatz 2 bis 4 und 7 des im Satz 1 genannten Gesetzes. 
Kiel, den 23. April 1957. 

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. K a i - U w e  v. H a s s e 1 

Ministerpräsident 
Für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 

gez. D. W i 1 h . H a  1 f m a n n gez. Dr. O s k; a r E p h a 
Bischof Präsident des Landeskirchenamts 

Für die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck 
gez. ff.M eye r gez. We r n e r  Gö b e l

·B�schof Oberkirchenrat 
Für die evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin 

gez. K i e C k b u s C h gez. d e B e e r  
Landespropst Mitglied des Landeskirchenr:ats 



Zusatzvereinbarung 
za• Vertrag zwischen dem Land Schleswlg,Holsteln 

und den evangelischen Landeskirchen In Schleswlg,Holsteln 

Zur Durchführung des Vertrages zwischen dem Land Schleswig-Holstein 
und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein (im Vertrage 
und in dieser Zusatzvereinbarung ;,La11d" und „Kirchen" genannt) vom 

heutigen Tage wird - vereinbart: 

§ 1 (zu Artikel 2 Absatz 1)
Die Kirchen haben danach, unb_eschadet der Regelung des § 13 Absatz 5 

Satz 3, das Recht, von ihren Angehörigen Kirchensteuern zu- erheben. 
Unberührt bleiben die auf Grund älterer Kirchensteuerordnungen beste
henden Rechte, von juristischen Personen des Privatrechts Kirchensteuern 
zu erheben. 

§ 2 (ZU Artikel 2 Absatz 2 Satz 2)
Der kirchliche Dienst bleibt als öffentlicher Dienst im bisherigen Um

fang anerkannt 
§ 3 (zu Artikel 4 Absatz 2)

(1) Die der Anstellung vorangehende Berufung, d. h. das Angebot eines
Lehrstuhls durch das Land, wird in vertraulicher Form mit dem Vorbe
halt der in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen Anhörung der Kirchen ge
schehen. · Gleich.zeitig werden die Kirchen benachrichtigt und um ihr 
Gutachten ersucht werden, für welches ihnen eine ausreichende Frist ·ge-
währt wird, . 

(2) Bed�ken gegen Bekenntnis und Lehre des Anzustellenden werden
von den Kirchen nicht erhoben werden, ohne daß sie.sich untereinander 
und mit anderen Kirchen ihres Bekenntnisses beraten und festgestellt 
haben, ob ihre Bedenken überwiegend geteilt werden. Das Ergebnis wird 
in einem Gutachten angegeben werden. Die Kirchen werden, bevor sie in 
ihrem Gutachten solche Bedenken erheben, in eine vertrauliche münd
liche ·Fühlungnahme mit der Fakultät eintreten, auf Wunsch der Kirchen 
oder der Fakultät unter Beteiligung eines der evangelischen Kirche an
gehörenden Vertreters des Landes. 

§ 4 (zu Artikel 4 Absatz 3)
(1) Der Universitätsprediger wird aus dem Kreise der ordinierten Mit

glieder der Fakultät ernannt. ·Er wird durch den zuständigen Bisi:hof ein,;. 
geführt. 

(2) Der Universi,tätsprediger erhält eine kirchliche Bestallung. Die Be
stallungsurk1,U1de wir.d bei der Einführung ausgehändigt. 

(3) Wird aus besonderen Gründen von der Ernennung eines Universi
tätspredigers abgesehen, so wird Sorge getragen werden, daß auf Grund
besonderEj"r Vereinbarung der evangelische akademische Gottesdienst von 
Mitgliedern der ·Theologischen Fakultät abgehalten wird. · 

§ 5 (zu Artikel 5 Absatz 1)
(1) Kirchliche Ausbildungsstätten im Sinne des Artikels 5 Absatz 1

Satz 2 sollen die gleichen Zulassungsbedingungen wie die entsprechenden 
staatlichen Ausbildungsstätten vorschreiben und eine der entsprechenden 
staa�ichen Ausbildung gleichwertige pädagogische und fachmethodische 
Ausbildung- gewährleisten. 

(2) �ie Höhe d.er in einer besonderen Vereinbarung festzulegenden Zu
schüsse des Landes soll den Kosten des Landes für die Studenten der 
Pädagogis_chen Hochschulen unter Berücksichtigung einer angemessenen 
Eigenleistung der Kirchen entsprechen. 



§ 6 (zu Artikel 5 Absatz 2)
§ 3 dieser Vereinbarung ist entsprechend anzuwenden.

§ · 7 (zu Artikel 9 Absatz 2 Satz 3)
Der Vorsitzende des Ausschusses muß die Befähigung zum Richteramt 

besitzen. 

§ 8 (zu Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 10 Absatz 4)
Ein staatliches .Einspruchsrecht wird hierdurch nicht begründet. 

§ 9 (zu Artikel 11 Satz 1) 

Für Pfarrverweser gilt nur das in Artikel 10 Absatz 1 zu a genannte 
Erfordernis. 

§ 10 (zu Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 4)

(1) Die Klage ist der Landesregierung zuzustellen.
(2) Das Schiedsgericht besteht, unbeschadet des Absatzes 3, aus je

einem von dem Land und der beteiligten Kirche zu ernennenden Schieds
richter sowie einem von den beiden ernannten Schiedsrichtern zu wählen
den Vorsitzenden. Sind an dem Verfahren mehrere Kirchen beteiligt, so 
ernennen sie gemeinsam einen Schiedsrichter. Der Vorsitzende muß die 
Befähigung zum Richteramt haben. Die von den Parteien zu bestellenden 
Schiedsrichter sind binnen eines Monats nach Klagezustellung zu ernen
nen. Kommt die Wahl des Vorsitzenden nicht binnen eines weiteren Mo
nats zustande, so wird er von dem Präsidenten des für Schleswig-Hol
stein zuständigen Oberverwaltungsgerichts ernannt. 

(3) Das Land und die Kirchen behalten sich vor, sich binnen 14 Tagen
nach Klagezustellung dahin zu einigen, daß das' Schiedsgericht aus drei 
namentlich zu benennenden Mitgliedern des für Schleswig-Holstein zu
ständigen Oberverwaltungsgerichts gebildet wird, die aus ihrer Mitte 
einen Vorsitzenden wählen. 

(4) Für das Verfahren des Schiedsgerichts sind die Vorschriften der für
Schleswig-Holstein geltenden Verwaltungsgerichtsverfahrensordnung ent
sprechend anzuwenden. 

§ 11 (zu Artikel 13 Absatz 1)

Das Land kann innerhalb der Frist Bedenken erheben; ein Einspruchs
recht wird hierdurch nicht begründet. 

§ 12 (zu Artikel 14 Absatz 1 b)

Es besteht Übereinstimmung darüber, daß durch diese Bestimmung 
vermieden werden soll, daß die Finanzämter und andere öffentliche Kas
sen bei der Einziehung von Kirchensteuern durch von den staatlichen 
Bestimmungen abweichende kirchliche Regelungen zusätzlich belastet 
werden. 

§ 13 (zu Artikel 14 Absatz 3)

(1) Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a bezieht sich nur auf die Festsetzung
des Hebesatzes der nach der Einkommen- (Lohn-)steuer bemessenen 
Kirchensteuer. 

(2) Bei der Berechnung der Mehrheit im Sinne des Artikels 14 Absatz 3
Buchstabe a sind folgende Landeskirchen zu berücksichtigen: 
Baden, Bayern, Braunschweig, Hannover, Hessen-Nassau, Kurhessen
Waldeck, Lippe, Oldenburg, Pfalz, Rheinland, Schaumburg-Lippe, West
falen und Württemberg. 



Eine neue Vereinbarung nach der staatlichen Wiedervereinigung bleibt 
vorbehalten. 

(3) Ein Kirchensteuer- (Umlage-)beschluß, durch den die Steuer als
gleichmäßiger Zuschlag zu den Meßbeträgen der Grundsteuer bemessen 
wird, gilt als genehmigt, wenn der Zuschlag 15 vom Hundert der Meß
beträge nicht übersteigt. Ändern sich die Meßzahlen der Grundsteuer, so 
ist der allgemein genehmigte Kirchensteuersatz durch Vereinbarung zwi
schen den Kirchen und dem Land den veränderten Verhältnissen anzu
passen; das gleiche gilt, wenn sich, z. B. durch eine neue Bewertung des 
Grundbesitzes, die Besteuerungsgrundlage dieser Steuer wesentlich 
ändert. 

(4) Das Recht der Kirchen, ein Kirchgeld auf örtlicher Basis zu erhe
ben, bleibt unberührt. Ein Kirchensteuer- (Umlage-)beschluß, durch den 
die Erhebung eines. Kirchgeldes bestimmt wird, gilt als genehmigt, wenn 
das Kirchgeld sich in einem Rahmen hält, der zwischen dem Land und 
den einzelnen Kirchen vereinbart wird. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten sinngemäß auch für Kirchensteuern
älteren Rechts, z. B. Pflugumlagen. Die Kirchen werden dem Land bis 
zum 31 .Dezember 1958 eine Aufstellung über Inhalt und Umfang der am 
1. Januar 1957 in Kraft befindlichen Kirchensteuern älteren Rechts vor
legen. Die hierin enthaltenen Kirchensteuern gelten als genehmigt.

(6) Die staatliche Genehmigung nach Artikel 14 enthält gleichzeitig die
Vollstreckbarkeitserklärung. 

§ 14 (zu Artikel 14 Absatz 7)

(1) Für die Mitteilung der Besteuerungsunterlagen sind wie bisher fol
gende Verfahren vorgesehen: 

a) Die Kirchengemeinden erhalten Einsicht in die V-Listen, in die
Buchungsstreifen der Finanzkassen und in die Lohnsteuerkarten.

b) Die Finanzverwaltung gestattet, daß die zuständigen Beamten die
Einzahlung an Kirchensteuern in freiwilliger Mehrarbeit gegen
Bezahlung durch die auftraggebenden Kirchengemeinden feststel
len und mitteilen.

c) Die Finanzämter erteilen in Einzelfällen Auskünfte über die Be
steuerungsgrundlagen von Kirchensteuerpflichtigen.

(2) Die Gemeindebehörden verfahren für ihre Steuern entsprechend.
(3) Weiter gewähren die Staats- und Gemeindebehörden den Kirchen

Einsicht in die Angaben über Konfessionszugehörigkeit und in die Per
sonenstandserhebungen. 

(4) Es· besteht Übereinstimmung darüber, daß weitere Möglichkeiten
des Beistandes vereinbart werden können, wenn infolge einer Änderung 
des Erhebungsverfahrens oder aus sonstigen Gründen die bisherigen 
Möglichkeiten für eine ordnungsmäßige Durchführung der Besteuerung 
nicht ausreichen. 

§ 15 (zu Artikel 15 Absatz 1)

(1) Diese Bestimmung verpflichtet die Finanzverwaltung des Landes
und die Arbeitgeber nur zu ihrer Tätigkeit in dem bisherigen Umfang. 

(2) Zur Mindestkirchensteuer gehört das in den Bereichen der Kirchen
zentral erhobene Kirchgeld. Eine Änderung der Bezeichnung wird an
gestrebt. 

(3} Die entstehenden Kosten werden nach Vereinbarung mit einem ein
heitlichen Prozentsatz des durch die Finanzbehörden erhobenen Kirchen
steueraufkommens abgegolten (Verwaltungskostenbeitrag). Dieser be
trägt zur Zeit 4 0/o. Die Kirchen sind damit einverstanden, daß das ge-



samte Aufkommen der von den Finanzämtern verwalteten Kirchen
steuern in den Gebieten der einzelnen Kirchen einheitlichen Konten zu-
geführt wird. 

(4) Es bleibt den Kirdlen unbenommen, die Einziehung der Kirdlen
steuern wieder ganz durch ihre eigenen Einrichtungen vorzunehmen. 
Sollten sie danach erneut die Einziehung durch die Finanzämter wün
schen, so· kann diese nur im Einvernehmen mit dem Land eingeführt 
werden. 

§ 16 (zu Artikel 18 Absatz 1)

(1) Die Staatsleistung wird mit einem Zwölftel des Jahresbetrages je
weils monatlich im voraus an die Geschäftsstelle der Kirchen gezahlt. 

(2) Die Anpal[lsung an Veränderungen der Besoldung der Landesbeam-
ten ist wie folgt vorzunehmen: . . 

1. Berechnungsgrundlage ist die Besoldung der · Landesbeamten der
Besoldungsgruppe A 2 c 2 (Eingangsgruppe des höheren Dienstes)
im März 1957.

2. Ausgegangen wird von dem Mittel zwischen Anfangs- und End
grundgehalt der Besoldungsgruppe A 2 c 2 einschließlich der 400/rr
igen Zulage nach § 1 des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung
des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Landesbeamten vom
23. Januar 1952 · (GVOBI. Schl.-H. S. 19) und § 7 des Dritten Ge
setzes zur Änderung und Ergänzung des Besoldungs- und Versor"'."
gungsrechts der Landesbeamten vom 28. Oktober 1953 (GVOBL
Schl.-H. S. 135).und der nichtruhegehaltfähigen Zulage zum Grund
gehalt in Höhe von 15 vom Hundert nadl dem Runderlaß vom 8.
März 1956 - Bes. 201 - 19 II/42 - (nicht veröffentlicht), dem Woh
nungl!geldzuschuß der Tarifklasse III, Ortsklasse B, für einen Be
amten mit zwei zuschlagpflichtigen Kindern und einem Kinder
zuschlag in Höhe von -120 vom Hundert des Jahresbetrages für ein
Kind von 13 Jahren. Das ist im März 1957 ein Zwölftel von
12 174,- DM = 1 014,50 DM.

3. Die Staatsleistung wird in dem gleichen Verhältnis erhöht oder
vermindert, in dem sich die Besoldung gegenüber der gemäß Zif
fer 1 und 2 festgestellten Besoldung erhöht oder vermindert.

(3) Für Kataster- und Naturalleistungen wird ein Betrag von 48 000,
DM angesetzt, für die Baulast des Domes Schleswig ein Betrag von 
40 000,- DM. 

. . 

(4) Die Versorgungsbezüge fur die ehemaligen Kirchenbel;llllten bzw. de
ren Hinterbliebene werden wie bisher von den Staatsleistungen vor de
ren Auszahlung abgezogen. 

§ 17 (zu Artikel 19 Absatz 1)

Die Bauaufsicht über den nach .diesem Vertrag auf die Evangelisch
Lutherische Landeskirche Schleswig..:HO'lsteins übergegangenen Dom zu 
Schleswig wird weiterhin unentgeltlich durch das Landesbauamt in 
Schleswig durchgeführt. 

§ 18 (zu Artikel 20 Absatz 1)

(1) Das Land darf ohne Zustimmung der Kirche Verpflichtungen, von
denen es freizustellen ist, weder geridltlich noch außergerichtlich in ir-

. gendeiner Weise anerkennen. Wird das Land wegen der genannten Ver
pflichtungen in einen Rechtsstreit verwickelt, so wird es der Kirche als
bald den Streit verkünden und ihr Einsicht in· seine Unterlagen übei: den 
Prozeßstoff gewähren. Die Prozeßkosten ,sind dem Land zu erstatten. 



(2) Die Kirchen werden sich um den Abschluß von Verträgen mit den
Berechtigten bemühen, durch die das Land aus seinen Verpflichtungen 
gegenüber den Berechtigt�n entlassen wird. 

(3) Unberührt bleiben die vertraglichen Ansprüche der Kirche Lübeck
aus Anlaß des Wiederaufbaues des Domes und der Marienkirche. 

§ 19 (zu Artikel 24 Absatz 1)
Der den Eid Abnehmende muß die Befähigung zum Richte.ramt haben. 

§ 20 (zu Artikel 29 Absatz 2)
Das Land und die Kirchen werden die nach dieser Vorschrift außer 

Kraft tretenden gesetzlichen Bestimmungen im beiderseitigen Einver

nehmen bekanntgeben. 

Kiel, den 23. April 1957. 

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. K a i - U w e  v. H a s ·s e 1 

Ministerpräsident 

Für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 
gez. D. W i 1 h . Ha l f  m a n n gez. Dr. 0 s k a r E p h a 

Bischof Präsid_ent des Landeskirchenamts 

Für die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck 
gez. H.M eye r ge?,. W e r n e r  Göb e l  

Bischof Oberkirchenrat 

Für die evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin 
gez. K i e c k b u s c h gez. d e B e e r 

Landespropst Mitglied des LandesJdrchenrats 

§ 2

(1) Dieses Kirchenges-etz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Vertrag und die Zusatzvereinbarung in Kraft
treten, ist im kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzugeben.

Eu t i n , den 6. Mai 1957 

Der Landeskirchenrat 

K i eckbu sch d e  B e e r P r ü h s



Verbandsnachrichten 

Auf dem Verbandstag der kirchlichen Arbeitnehmer in Malente am 

9. Juni 1958 wurde von 21 Mitgliedern der Eutiner Gruppe in interner

Sitzung der Vorstand wie folgt neu gewählt:

1. Wiederwahl des 1. Vorsitzenden: Günter-Gottfried M ü 1 s c h, Eutin

2. Neuwahl des 2. Vorsitzenden: Arno M ü 11 er, Tdf. Strand

3. Neuwahl des Kassenführers: Magnus O 1 e s  e n, Bad Schwartau

4. Wiederwahl der Schriftführerin: Gisela Ha 1 t e r ,  Eutin.

Als Vertreter der Fachgruppen wurden gewählt: 

für die Rechnungsführer: Hugo N e  v e, Malente 
für die Gemeindehelferinnen und
Kindergärtnerinnen: Ruth S c  h a n  k a t, Stockelsdorf 
für das Friedhofspersonal: .Wilhelm L a  u d i , Bad Schwartau
als .ständiger Beisitzer: Gerhard W i 11 er t, Neukirchen.

Die Versammlung faßte einstimmig folgenden Beschluß: 

. Die Mitglieder des V,erbandes danken dem Landeskirchenrat herzlich 
für die stets gute Behandlung aller sozialen und Besoldungsangelegen
heiten für die kirchlichen Bediensteten im Raume der Landeskirche 
Eutin. 
Eine dringende Bitte haben jedoch alle Anwesenden: 
Fachliche Schulung und Unterweisung der Kirchenrechnungsführer 
mindestens einmal im Jahr. 

Ne,uregelung der Angestelltenvergütungen und -Löhne 
Der Landeskirchenrat hat, soweit erforderlich mit Zustimmung des 

Synodalausschusses, alle tariflichen Veränderungen für die Bediensteten 
des öffentlichen Dienstes auch für die Mitarbeiter im kirchlichen Di,enst 
der Landeskirche Eutin mit folg,enden Verfügungen wirksam werden 
lassen: 

1. Neue Urlaubsbestimmungen:

Rundschreiben G 14/1957 vom 24. Juni 1957 und Nachtrag vom
7. Juli 1958.

2. Lohnländertarifordnmng Nr. 5 vom 21. April 1958 

(Stundenlöhne der Arbeiter)
Rundschreiben G 12/1958 vom 20. Mai 1958 und

G 20/1958 vom 15. Sept. 1958. 

3. Neureg·elung der Angestelltenvergütungen:

nach TO.A vom 23. Juli 1958.
Rundschreiben G 16/1958 vom 16. August 1958.

4. Kinderzuschläge für Arbeiter:

Rundschreiben G 20/1958 vom 15. September 1958.

5. Weihnachtszuwendungen für Arbeiter und Angestellte: 

Rundschreiben G 22/1958 vom 10. November 1958. 

6. Einführung der 45-Stundenwoche: 

Rundschreiben G 23/1958 vom 21. November 1958.




